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gemeinsamen Positionspapier von DGAI 
und BDA wird die Reduktion klima-
schädlicher Emissionen ausdrücklich als 
Bestandteil einer verantwortungsvollen 
Patientenversorgung beschrieben [2]. 
Entsprechend hebt auch das ESAIC-Kon-
sensus-Papier zur Nachhaltigkeit hervor, 
dass die Auswahl des Anästhetikums 
einen großen Einfluss auf die Reduktion 
direkter Emissionen hat. Desfluran ist 
aufgrund seines sehr hohen Treibhaus
potenzials besonders problematisch [3].

Darüber hinaus häufen sich insbeson-
dere bei älteren Patientinnen und Patien-
ten Hinweise, dass die Anwendung von 
Desfluran mit einem erhöhten Risiko 
für ein postoperatives Delir gegenüber 
Sevofluran oder Propofol assoziiert ist 
[4]. An der Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin [5], sowie in vielen weiteren 
Kliniken in Deutschland (Universitäts-
medizin Greifswald und viele weitere 
Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern 
[6], Universitätsklinik Augsburg, BG-
Kliniken, …) wird Desfluran bereits seit 
2023/2024 nicht mehr eingesetzt, ohne 
dass sich Einschränkungen der Versor-
gungsqualität ergeben hätten. 

Praktische Umsetzung der 
Regulation

Für die meisten Anästhesieabteilungen 
bedeutet die neue Rechtslage keine 
Einschränkung der Patientenversorgung, 
wohl aber einen klaren organisatori-
schen Anpassungsbedarf. Entscheidend 
ist, dass Desfluran nicht mehr Bestand-

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 ist die  
routinemäßige Anwendung von Desflu-
ran in der Europäischen Union unter-
sagt. Grundlage ist die novellierte EU-
F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573, die 
Desfluran aufgrund seines sehr hohen 
Treibhauspotenzials einer weitgehenden 
Nutzungsbeschränkung unterwirft [1]. 
Zulässig bleibt ausschließlich eine enge 
medizinische Ausnahme, wenn Desflu-
ran im konkreten Einzelfall unbedingt 
erforderlich ist und keine geeignete 
Alternative zur Verfügung steht.

Ziel dieses Beitrags ist es, den rechtli-
chen Kern der Regelung darzustellen, 
Hinweise zur praktischen Umsetzung im 
anästhesiologischen Alltag zu geben und 
die zuständigen Melde- und Aufsichts-
wege aufzuzeigen.

Die Verordnung unterscheidet ausdrück-
lich zwischen einer routinemäßigen Nut- 
zung, die seit dem 01.01.2026 nicht 
mehr zulässig ist, und einer patienten-
bezogenen Ausnahme. Diese Ausnahme 
ist eng ausgelegt: Sie greift nur, wenn 
andere volatile Anästhetika oder total- 
intravenöse Verfahren aus medizinisch- 
en Gründen nicht eingesetzt werden 
können. Organisatorische, ökonomische 
oder logistische Erwägungen begründen 
keine Ausnahme. Die medizinische Be- 
gründung ist einzelfallbezogen zu doku- 
mentieren und den zuständigen Behör-
den auf Anfrage vorzulegen [1].

Der regulatorische Schritt ist konsistent 
mit den fachgesellschaftlichen Empfeh-
lungen zur nachhaltigen Anästhesie. Im 
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teil von Standardverfahren ist, sondern 
ausschließlich über einen definierten 
Ausnahmeprozess eingesetzt werden 
kann. In der Praxis bewähren sich eine 
klare Standard Operating Procedure 
(SOP), eine strukturierte patientenbe- 
zogene Dokumentation sowie ein regel- 
mäßiger Abgleich zwischen dokumen-
tierten Ausnahmefällen und tatsächli-
chem Verbrauch.

Der Vollzug der F-Gas-Verordnung ob
liegt in Deutschland den zuständigen 
Landesbehörden (z. B. Gewerbeaufsich
ten, Landesämter für Arbeitsschutz oder  
Umwelt). Kontrollen erfolgen überwie
gend dokumentenbasiert und anlass-
bezogen. Im Fokus stehen dabei das 
Vorliegen einer nachvollziehbaren me-
dizinischen Begründung, die Konsistenz 
zwischen Verbrauch und Einzelfalldo-
kumentation sowie organisatorische Re-
gelungen, die den Ausnahmecharakter 
abbilden.

Angesichts des voranschreitenden Kli
mawandels und seiner bereits heute 
spürbaren Auswirkungen auf die Ge-
sundheit vulnerabler Gruppen, gewinnt 
die konsequente Umsetzung solcher 
Maßnahmen im klinischen Alltag zu-
sätzlich an Bedeutung.

Fazit

Die seit 2026 geltende Beschränkung 
von Desfluran ist rechtlich eindeutig, 
fachgesellschaftlich breit getragen und 
klinisch gut umsetzbar. Im Vordergrund 
steht nicht die Wahl des Anästhetikums, 
sondern eine klare organisatorische Um- 
setzung und transparente Dokumen
tation, die Rechtssicherheit schafft und 
zugleich patienten- und umweltbezo-
gene Aspekte berücksichtigt.
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